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1. Geltune
1.1. Diese Geschäftsbedingungen
gelten zwischen uns (OeKO Electric
e.U.) und natürtichen und juristi-
schen Personen (kurz Kunde) für
das gegenständtiche Rechtsgeschäft
sowie gegenüber unternehmeri-
schen Kunden auch für alte hin-
künftigen Geschäfte, setbst wenn
im Einzetfalt, insbesondere bei
künftigen Ergänzungs- oder Fo[-
geaufträgen darauf nicht ausdrück-
lich Bezug genommen wird.
1.2. Es gitt gegenüber unterneh-
merischen Kunden jeweits die bei
Vertragsabschtuss aktuette Fassung
unserer AGB, abrufbar auf unserer
Homepage (www. oeko-electric. eu)
und wurden diese auch an den
Kunden übermittett.
1.3. Wir kontrahieren aus-
schließlich unter Zugrundetegung
unserer AGB.

1.4. Geschäftsbedingungen des
Kunden oder Anderungen bzw. Er-
gänzungen unserer AGB bedürfen
zu ihrer Gettung unserer ausdrück-
lichen -gegenüber unternehmeri-
schen Kunden schrifttichen -
Zustimmung.

1.5. Geschäftsbedingungendes
Kunden werden auch dann nicht
anerkannt, wenn wir ihnen nach
Eingang bei uns nicht ausdrücktich
widersprechen.
2. Aneebot/Vertraqsabsch luss

2.1. Unsere Angebote sind unver-
bindtich.
2.2. Zusagen, Zusicherungen und
Garantien unsererseits oder von
diesen AGB abweichende Vereinba-
rungen im Zusammenhang mit dem
Vertragsabschtuss werden gegen-
über unternehmerischen Kunden
erst durch unsere schrifttiche Bes-

tätigung verbindlich.

2.3. ln Katalogen, Preislisten,
Prospekten, Anzeigen auf Messe-
ständen, Rundschreiben, Werbe-
aussendungen oder anderen Medien
(l nformationsmateria[) angeführte
lnformationen über unsere Produk-
te und Leistungen, die nicht uns
zuzurechnen sind, hat der Kunde -
sofern der Kunde diese seiner Ent-

scheidung zur Beauftragung
zugrunde legt - uns darzulegen.
Diesfalts können wir zu deren Rich-
tigkeit Stellung nehmen. Vertetzt
der Kunde diese Obtiegenheit, sind
derartige Angaben unverbindtich,
soweit diese nicht ausdrücktich -
unternehmerischen Kunden gegen-
über schrifttich - zum Vertragsin-
halt erklärt wurden.

2.4. Kostenvoranschläge wer-
den ohne Gewähr erstettt und sind
entgeltlich. Verbraucher werden
vor Erstetlung des Kostenvoran-
schtages auf die Kostenpflicht hin-
gewiesen. Erfotgt eine Beauftra-
gung mit sämtlichen im Kostenvor-
anschtag umfassten Leistungen,
wird der gegenständlichen Rech-
nung das Entgelt für den Kosten-
voranschtag gutgeschrieben

3. Preise
3.1. Preisangaben sind grund-
sätzlich nicht ats Pauschalpreis zu
verstehen.

3.2. Für vom Kunden angeord-
nete Leistungen, die im ursprüng-
lichen Auftrag keine Deckung fin-
den, besteht Anspruch auf ange-
messenes Entgett.

3.3. Preisangaben verstehen
sich zuzüglich der jeweils gelten-
den gesetzlichen Umsatzsteuer
und ab Lager. Verpackungs-,
Transport-. Vertadungs- und Ver-
sandkosten sowie Zot[ und Versi-
cherung gehen zu Lasten des un-
ternehmerischen Kunden. Verbrau-
chern ats Kunden gegenüber wer-
den diese Kosten nur verrechnet,
wenn dies einzetvertraglich aus-
verhandett wurde. Wir sind nur bei
ausd rückticher Vereinbarung ver-
pf [i chtet, Ve rpackun g zurÜc]<zu-
nehmen.

3.4. Die fach- und umwettge-
rechte Entsorgung von Altmaterial
hat der Kunde zu verantassen,
Werden wir gesondert hiermit be-
auftragt, ist dies vom Kunden zu-
sätzlich im hierfür vereinbarten
Ausmaß, mangels Entgeltsvereinba-
rung angemessen zu vergüten.

3.5. Wird uns vom Kunden eine
Antieferung einschließlich Parkmög-
tichkeit nicht in einer Entfernung
von maximatermögticht, ist uns der
Mehraufwand durch einen Preiszu-

schlag von 2€ pro angefangenem
Kilometer abzugetten. Ebenso be-
steht ein Entgeltszuschlag von 5€
pro zu überwindendem Stockwerk,
für wetches kein verwendbarer Lift
zur Beförderung sämtticher Ver-
tragsteistungen zur Verfügung
steht.
3.6. Wir sind aus eigenem berech-
tigt, wie auch auf Antrag des Kun-
den verpflichtet, die vertraglich
vereinbarten Entgelte anzupassen,
wenn Anderungen im Ausmaß von
zumindest 1,5 % hinsichttich (a) der
Lohnkosten durch Gesetz, Verord-
nung, Ko[tektiwertrag, Betriebs-
vereinbarungen oder (b) anderer
zur Leistungserbringung notwendi-
ger Kostenfaktoren wie Materiat-
kosten aufgrund von Empfehlungen
der Paritätischen Kommissionen
oder von Anderungen der nationa-
len bzw..Wettmarktpreise für Roh-
stoffe, Anderungen retevanter
Wechselkurse, etc. seit Vertragsab-
schtuss eingetreten sind. Die An-
passung erfotgt in dem Ausmaß, in
dem sich die tatsächlichen Herstet-
lungskosten im Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses ändern gegenüber
jenen im Zeitpunkt der tatsächli-
chen Leistungserbringung, sofern
wir uns nicht in Verzug befinden.
3.7. Das Entgett bei Dauerschutd-
verhättnissen wird als wertgesi-
chert nach dem VPI 2010 verein-
bart und erfotgt dadurch eine An-
passung der Entgette. Als Aus-
gangsbasis wird der Monat zu Grun-
de getegt, in dem der Vertrag ab-
geschtossen wurde.
3.8. Verbrauchern als Kunden
gegenüber erfotgt bei Anderung der
Kosten eine Anpassung des Entgetts
gemäß Punkt 3.5 sowie bei Dauer-
schutdverhältnisses gemäß Punkt
3.6 nur bei einzelvertraglicher Aus-
handlung, wenn die Leistung in-
nerhalb von zwei Monaten nach
Vertragsabschtuss zu erbringen ist.

3.9. Bogenförmig vertegte Leitun-
gen werden im Außenbogen gemes-
sen. Formstücke und Einbauten
werden im Rohrausmaß mitgemes-
sen, jedoch separat verrechnet.
Unterbrechungen bis maximal 1

Meter bteiben unberücksichtigt.
3.10. Erfotgt die Abrechnung nach
Aufmaßen, und ist eine gemeinsa-



me Ermitttung der Aufmaße ver-
einbart, hat der Kunde bei Fern-
bteiben trotz zeitgerechter Einta-
dung zu beweisen, dass die ermit-
telten Ausmaße nicht richtig fest-
gestettt wurden.

4. Beieestellte Ware (Beistellun-
qen)

4.1. Werden Geräte oder sons-
tige Materialien vom Kunden beige-
steltt, sind wir berechtigt, dem
Kunden einen Zuschlag von 12Yo

des Werts der beigesteltten Geräte
bzw. des Materials zu berechnen.

4.2. Sotche Beisteltungen des
Kunden sind nicht Gegenstand von
Gewährleistung. Die Quatität und
Betriebsbereitschaft der Beistet-
lungen tiegt in der Verantwortung
des Kunden.

5. Zahlunq
5.1. Ein Drittel des Entgeltes wird
bei Vertragsabschtuss, ein Drittel
bei Leistungsbeginn und der Rest
nach Leistungsferti gstettung fätti g.

5.2. Die Berechtigung zu einem
Skontoabzug bedarf einer aus-
drücklichen, gegenüber unterneh-
merischen Kunden schriftlichen -
Vereinbarung.

5.3. Vom Kunden vorgeno.mmene
Zahlungswidmungen auf Uberwei-
sungsbetegen sind für uns nicht
verbindlich.
5.4. Gegenüber Unternehmern ats
Kunden sind wir gemäß S 456 UGB

bei verschutdetem Zahlungsverzug
dazu berechtigt, 9,2% Punkte über
dem Basiszinssatz zu verrechnen.
Gegenüber Verbrauchern berech-
nen wir einen Zinssatz iHv 47o.

5.5. Die Gettendmachung eines
weiteren Verzugsschadens bteibt
vorbehatten, gegenüber Verbrau-
chern ats Kunden jedoch nur, wenn
dies im Einzetnen ausgehandelt
wird.
5.6. Kommt der unternehmerische
Kunde im Rahmen anderer mit uns
bestehender Vertragsverhättnisse
in Zahtungsverzug, so sind wir be-
rechtigt, die Erfültung unserer
Verpftichtungen aus diesem Vertrag
bis zur Erfüttung durch den Kunden
einzustellen.
5.7. Wir sind dann auch berech-
tigt, a[[e Forderungen für bereits

erbrachte Leistungen aus der tau-
fenden Geschäftsbeziehung mit
dem Kunden fliltig zu stellen. Dies
gegenüber Verbrauchern ats Kun-
den nur für den Fat[, dass eine
rückständige Leistung zumindest
seit sechs Wochen fättig ist und wir
unter Androhung dieser Fotge den
Kunden unter Setzung einer Nach-
frist von mindestens zwei Wochen
erfotgtos gemahnt haben.

5.8. Eine Aufrechnungsbefugnis
steht dem Kunden nur insoweit zu,
ats Gegenansprüche gerichtlich
festgestettt oder von uns anerkannt
worden sind. Verbrauchern ats
Kunden steht eine Aufrechnungsbe-
fugnis auch zu, soweit Gegenan-
sprüche im rechttichen Zusammen-
hang mit der Zahlungsverbindtich-
keit des Kunden stehen, sowie bei
Zahlungsunfähigkeit unseres Unter-
nehmens.

5.9. Bei Überschreitung der Zah-
lungsfrist verfatlen gewährte Ver-
gütungen (Rabatte, Abschtäge
u.a.) und werden der Rechnung zu-
gerechnet.

5.10. Der Kunde verpflichtet sich
im Fatte von Zahlungsverzug, die
zur Einbringtichmachung notwendi-
gen und zweckentsprechenden Kos-

ten (Mahnkosten, lnkassospesen,
Rechtsanwattskosten etc.) an uns
zu ersetzen. lnsbesondere ver-
pftichtet sich der Kunde bei ver-
schutdetem Zahtungsve rzug zur Be -

zahtung von Mahnspesen pro Mah-
nung in Höhe von €20/ZY" soweit
dies im angemessenen Verhältnis
zur betriebenen Forderung steht.

6. Bonitätsprlifune
6.1. Der Kunde erklärt sein aus-
drücktiches Einverständnis, dass
seine Daten ausschließ[ich zum
Zwecke des Gtäubigerschutzes an
die staatlich bevorrechteten Gtäu-
bigerschutzverbände Atpentändi -..

scher Kreditorenverband (AKV), Os-

terreichischer Verband
Creditreform 1ÖVC;, lnsolvenz-
schutzverband für Arbeitnehmer
oder Arbeitnehmerinnen (lSA) und
Kreditschutzverband von 1 870(KSV)
übermittelt werden dürfen.

7. Mitwirkunespflichten des Kun-
den

7.1. Unsere Pfticht zur Leistungs-
ausführung beginnt frühestens,
sobald der Kunde atle bautichen,
technischen sowie rechttichen Vor-
aussetzungen zur Ausführung ge-

schaffen hat, die im Vertrag oder
in vor Vertragsabschtuss dem Kun-
den erteitten lnformationen um-
schrieben wurden oder der Kunde
aufgrund einschtägiger Fachkennt-
nis oder Erfahrung kennen musste.

7.2. lnsbesondere hat der Kunde
vor Beginn der Leistungsausführung
die nötigen Angaben über die Lage
verdeckt geführter Strom-, Gas-
und Wasserteitungen oder ähnti-
cher Vorrichtungen, Ftuchtwege,
sonstige Hindernisse bauticher Art,
sonstige mögtiche Störungsquetlen,
Gefahrenquellen sowie die erfor-
dertichen statischen Angaben und
attfättige diesbezügtiche projektier-
te Anderungen unaufgefordert zur
Verfügung zu stelten.
7.3. Auftragsbezogene Details zu
den notwendigen Angaben können
bei uns erfragt werden.

7.4. Kommt der Kunde dieser
Mitwirkungspflicht nicht nach, ist -
ausschtießtich im Hinbtick auf die
infotge falscher Kundenangaben
nicht volI gegebene Leistungsfähig-
keit - unsere Leistung nicht man-
gethaft.

7.5. Der Kunde hat die erforderti-
chen Bewittigungen Dritter sowie
Meldungen und Bewilligungen
durch Behörden (zB Anmeldung
Strombezug) auf seine Kosten zu
verantassen. Auf diese weisen wir
im Rahmen des Vertragsabschtusses
hin, sofern nicht der Kunde darauf
verzichtet hat oder der unterneh-
merische Kunden aufgrund Ausbi[-
dung oder Erfahrung über solches
Wissen verfügen musste.

7.6. Die für die LeistungsausfÜh-
rung einschtießtich des Probebe'
triebes erforderliche(n) Energie
und Wassermengen sind vom Kun-
den auf dessen Kosten beizustet-
ten.

7.7. Ebenso haftet der Kunde da-
für, dass die technischen Antagen,
wie etwa Zuleitungen, Verkabetun-
gen, Netzwerke und dergteichen in
technisch einwandfreien und be-
triebsbereiten Zustand sowie mit



den von uns herzusteltenden Wer-
ken oder Kaufgegenständen kom-
patibel sind.
7.8. Wir sind berechtigt, aber
nicht verpftichtet, diese Antagen
gegen gesondertes Entgett zu über-
prüfen.

7.9. Der Kunde hat uns für die
Zeit der Leistungsausführung kos-
tenlos versperrbare Räume für
den Aufenthatt der Arbeiter sowie
für die Lagerung von Werkzeugen
und Materialien zur Verfügung zu
stelten.
8. Leistunqsausführunq
8.1. Wir sind tedigtich dann ver-
pftichtet, nachträgtiche Ande-
rungs- und Erweiterungswünsche
des Kunden zu berücksichtigen,
wenn sie aus technischen Gründen
erforderlich sind, um den Vertrags-
zweck zu erreichen.
8.2. Dem unternehmerischen Kun-
den zumutbare sachlich gerechtfer-
tigte geringfügige Anderungen un-
serer Leistungsausfüh rung getten
ats vorweg genehmigt. Gegenüber
Verbrauchern besteht dieses Recht
nur, wenn es im Einzetfatl ausge-
handelt wird.
8.3. Kommt es nach der Auftrags-
erteilung aus welchen Gründen
auch immer zu einer Abänderung
oder Ergänzung des Auftrages, so
verlängert sich die Liefer/ Leis-
tungsfrist um einen angemessenen
Zeitraum.
8.4. Wünscht der Kunde nach Ver-
tragsabschtuss eine Leistungsaus-
führung innerhatb eines kürzeren
Zeitraums, stetlt dies eine Ver-
tragsänderung dar. Hierdurch kön-
nen Uberstunden notwendig wer-
den und/oder durch die Beschteu-
nigung der Materialbeschaffung
Mehrkosten auftaufen, und erhöht
sich das Entgelt im Verhältnis zum
notwendigen Mehraufwand ange-
messen.

8.5. Sachtich (zB Anlagengröße,
Baufortschritt, u.a. ) gerechtfertig-
te Teillieferungen und -leistungen
sind zulässig und können gesondert
in Rechnung gesteltt werden.
9. Leistunqsfristen und Termine
9.1 . Fristen und Termine ver-
schieben sich bei höherer Gewalt,

Streik, nicht vorhersehbare und von
uns nicht verschutdete Verzögerung
unserer Zulieferer oder sonstigen
vergteichbaren Ereignissen, die
nicht in unserem Einflussbereich
liegen (zB schlechte Witterung), in
jenem Zeitraum, währenddessen
das entsprechende Ereignis andau-
ert. Davon unberührt bleibt das
Recht des Kunden auf Rücktritt
vom Vertrag bei Verzögerungen die
eine Bindung an den Vertrag unzu-
mutbar machen.

9.2. Werden der Beginn der Leis-
tungsausführung oder die Ausfüh-
rung durch den Kunden zuzurech-
nende Umstände verzögert oder
unterbrochen, insbesondere auf-
grund der Verletzung der Mitwir-
kungspftichten gemäß Punkt 7. die-
ser AGB, so werden Leistungsfristen
entsprechend vertängert und ver-
einbarte Ferti gstettungstermi ne
entsprechend hi nausgeschoben

9.3. Wir sind berechtigt, für die
dadurch notwendige Lagerung von
Materiatien und Geräten und der-
gleichen in unserem Betrieb 5 %

des Rechnungsbetrages je begon-
nenen Monat der Leistungsverzöge-
rungzu verrechnen, wobei die Ver-
pftichtung des Kunden zur Zahtung
sowie dessen Abnahmeobtiegenheit
hiervon unberührt bteibt.
9.4. Unternehmerischen Kunden
gegenüber sind Liefer- und Fertig-
steltungstermine nur verbindlich,
wenn deren Einhattung schriftlich
zugesagt wurde.
9.5. Bei Verzug mit der Vertrags-
erfüttung durch uns steht dem Kun-
den ein Recht auf Rücktritt vom
Vertrag nach Setzung einer ange-
messenen Nachfrist zu. Die Setzung
der Nachfrist hat schrifttich (von
unternehmerischen Kunden mittels
eingeschriebenen Briefs) unter
gteichzeitiger Androhung des Rück-
tritts zu erfotgen.
10. Hinweis auf Beschränkunq
des Leistunesumfanqes
10.1. lm Rahmen von Montage-
und lnstandsetzungsarbeiten kön-
nen Schäden (a) an bereits vorhan-
denen (Rohr-)Leitungen, Geräten
als Fotge nicht erkennbarer (insbe-
sondere bauticher) Gegebenheiten
oder Materialfehler des vorhan-

denen Bestands (b) bei Stemmar-
beiten in bindungstosem Mauer-
werk entstehen. Sotche Schäden
sind von uns nur zu verantworten,
wenn wir diese schuldhaft verur-
sacht haben.

10.2. Bei behelfsmäßigen lnstand-
setzungen besteht [ediglich eine
sehr beschränkte und den Umstän-
den entsprechende Haltbarkeit.
10.3. Vom Kunden ist bei behelfs-
mäßiger lnstandsetzung umgehend
eine fachgerechte lnstandsetzung
zu veranlassen.

11. Gefahrtraqunq
11.1. Für den Gefahrenübergang
bei übersendung der Ware ah Oän
Verbraucher gitt 5 7b KSchG.

11.2. Auf den unternehmerischen
Kunden geht die Gefahr über, so-
batd wir den Kaufgegenstand, das
Materia[ oder das Werk zur Abho-
lung im Werk oder Lager bereithat-
ten, dieses selbst antiefern oder an
einen Transporteur übergeben.
11.3. Der unternehmerische Kunde
wird sich gegen dieses Risiko ent-
sprechend versichern. Wir ver-
pflichten uns, eine_Transportversi-
cherung über schriftlichen Wunsch
des Kunden auf dessen Kosten ab-
zuschtießen. Der Kunde genehmigt
jede verkehrsübtiche Versandart.
12. Annahmeverzuq
12.1. Gerät der Kunde länger ats 5
Wochen in Annahmeverzug (Ver-
weigerung der Annahme, Verzug
mit Vorleistungen oder anders),
und hat der Kunde trotz angemes-
sener Nachfristsetzung nicht für die
Beseitigung der ihm zuzurechnen-
den Umstände gesorgt, wetche die
Leistungsausfüh rung verzögern
oder verhindern, dürfen wir bei
aufrechtem Vertrag über die für
die Leistungsausführung spezifizier-
ten Geräte und Materialien an-
derweitig verfügen, sofern wir im
Fall der Fortsetzung der Leistungs-
ausführung diese innerhatb einer
den jeweitigen Gegebenheiten an-
gemessenen Frist nachbeschaffen.
12.2. Bei Annahmeverzug des Kun-
den sind wir ebenso berechtigt, bei
Bestehen auf Vertragserfüttung die
Ware bei uns einzulagern, wofür
uns eine Lagergebühr in Höhe von
5% vom Warenwert zusteht.



12.3. Davon unberührt bteibt unser
Recht, das Entgelt für erbrachte
Leistungen fättig zu stelten und
nach angemessener Nachfrist vom
Vertrag zurückzutreten.
12.4. Die Gettendmachung eines
höheren Schadens ist zutässig. Ge-
genüber Verbrauchern besteht die-
ses Recht nur, wenn es im Einzel-
fa[[ ausgehandett wird.
13. Eiqentumsvorbehalt
13.1 . Die von uns getieferte, mon-
tierte oder sonst übergebene Ware
bteibt bis zur vottständigen Bezah-
tung unser Eigentum.

13.2. Eine Weiterveräußerung ist
nur zutässig, wenn uns diese recht-
zeitig vorher unter Angabe des Na-
mens und der Anschrift des Käufers
bekannt gegeben wurde und wir
der Veräußerung zustimmen.

13.3. lm Fa[[ unserer Zustimmung
gitt die Kaufpreisforderung des un-
ternehmerischen Kunden bereits
jetzt ats an uns abgetreten.
13.4. Gerät der Kunde in Zahlungs-
verzug, sind wir bei angemessener
Nachfristsetzung berechtigt, die
Vorbehaltsware herauszuverlan-
gen. Gegenüber Verbrauihern ats
Kunden dürfen wir dieses Recht nur
ausüben, wenn zumindest eine
rückständige Leistung des Verbrau-
chers seit mindestens sechs Wo-
chen fättig ist und wir ihn unter
Androhung dieser Rechtsfotge und
unter Setzung einer Nachfrist von
mindestens zwei Wochen erfolgtos
gemahnt haben.

13.5. Der Kunde hat uns von der
Eröffnung des Konkurses über sein
Vermögen oder der Pfändung unse-
rer Vorbehattsware unverzügtich zu
verständigen.

13.6. Wir sind berechtigt, zur Ge[-
tendmachung unseres Eigentums-
vorbehattes den Standort der Vor-
behaltsware soweit für den Kunden
zumutbar zu betreten; dies nach
angemessener Vorankündi gung.

13.7. Notwendige und zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfotgung
angemessene Kosten trägt der
Kunde.

13.8. ln der Gettendmachung des
Eigentumsvorbehaltes tiegt nur
dann ein Rücktritt vom Vertrag,

wenn dieser ausdrücktich erklärt
wird.
13.9. Die zurückgenommene Vor-
behaltsware dürfen wir gegenüber
unternehmerischen Kunden frei-
händig und bestmögtich verwer-
ten.
13.10. Bis zur vollständigen Be-
zahtung atter unserer Forderungen
darf der Leistungs- / Kaufgegenstand
weder verpfändet, sicherungsüber-
eignet oder sonst wie mit Rechten
Dritter belastet werden. Bei Pfän-
dung oder sonstiger lnanspruch-
nahme ist der Kunde verpftichtet,
auf unser Eigentumsrecht hinzu-
weisen und uns unverzüglich zu
verständigen

14. Schutzrechte Dritter
14.1 . Bringt der Kunde geistige
Schöpfungen oder Untertagen bei
und werden hinsichttich solcher
5chöpfungen, Schutzrechte Dritter
gettend gemacht, so sind wir be-
rechtigt, die Herstetlung des Lie-
fergegenstandes auf Risiko des Auf-
traggebers bis zur Ktärung der
Rechte Dritter einzustetlen, und
den Ersatz der von uns aufgewen-
deten notwendigen und zweckent-
sprechenden Kosten zu beanspru-
chen, außer die Unberechtigtheit
der Ansprüche ist offenkundig.
14.2. Der Kunde hätt uns diesbe-
zügtich schad- und klaglos.

14.3. Ebenso können wir den Ersatz
von uns aufgewendeter notwendi-
ger und nützticher Kosten vom
Kunden vertangen.

14.4. Wir sind berechtigt, von
unternehmerischen Kunden für alt-
fättige Prozesskosten angemessene
Kostenvorsch üsse zu vertangen

15. Unser qeistiqes Eiqentum

1 5.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoran-
schläge und sonstige Untertagen,
die von uns beigesteltt oder durch
unseren Beitrag entstanden sind,
bleiben unser geistiges Eigentum.

15.2. Die Verwendung sotcher Un-
tertagen außerhatb der bestim-
mungsgemäßen Nutzung, insbeson-
dere die Weitergabe, Vervietfälti-
gung, Veröffentlichung und Zur-
Verfügung- Stetlung ei nschtießlich
auch nur auszugsweisen Kopierens

bedarf unserer ausdrückticher Zu-
stimmung.

15.3. Der Kunde verpftichtet sich
weiteres zur Geheimhaltung des
ihm aus der Geschäftsbeziehung
zugegangenen Wissens Dritten ge-
genüber.

16. Gewährleistunq
16.1. Es getten die Bestimmungen
über die gesetztiche Gewährleis-
tung.
1 6.2. Die Gewährleistungsfrist für
unsere Leistungen beträgt gegen-
über unternehmerischen Kunden
ein Jahr ab Übergabe.

16.3. Der Zeitpunkt der Übergabe
ist mangets abweichender Verein-
barung (2.8. förmtiche Abnahme)
der Fertigstellungszeitpunkt, spä-
testens wenn der Kunde die Leis-
tung in seine Verfügungsmacht
übernommen hat oder die Uber-
nahme ohne Angabe von Gründen
verweigert hat.
16.4.lst eine gemeinsame Über-
gabe vorgesehen und bleibt der
Kunde dem ihm mitgeteitten Über-
gabetermin fern, gilt die Übernah-
me als an diesem Tag erfolgt.
16.5. Behebungen eines vom Kun-
den behaupteten Mangels stetlen
kein Anerkenntnis dieses vom Kun-
den behauptenden Mangets dar.
16.6. Zur Mängetbehebung sind uns
seitens des unternehmerischen
Kunden zumindest zwei Versuche
einzuräumen.

16.7. Ein Wandlungsbegehren kön-
nen wir durch Verbesserung oder
angemessene Preisminderung ab-
wenden, sofern es sich um keinen
wesenttichen und unbehebbaren
Mangel handett.
16.8. Sind die Mängelbehauptungen
des Kunden unberechtigt, ist der
Kunde verpftichtet, uns entstande-
ne Aufwendungen für die Feststel-
lung der Mängelfreiheit oder
Fehterbehebung zu ersetzen.

16.9. Der unternehmerische Kunde
hat stets zu beweisen, dass der
Mangel zum Übergabezeitpunkt be-
reits vorhanden war.
16.10. Mänget am Liefergegens-
tand, die der unternehmerische
Kunde bei ordnungsgemäßem Ge-
schäftsgang nach Ablieferung durch



Untersuchung festgestettt hat oder
feststelten hätte müssen sind un-
verzüglich, spätestens 14 Tage
nach Übergabe an uns schrifttich
anzuzeigen.
16.11. Eine etwaige Nutzung
oder Verarbeitung des mangethaf-
ten Leistungsgegenstandes, durch
wetche ein weitergehender Scha-
den droht oder eine Ursachenerhe-
bung erschwert oder verhindert
wird, ist vom Kunden unverzügtich
einzustelten, soweit dies nicht un-
zumutbar ist.
16.12. Wird eine Mängelrüge
nicht rechtzeitig erhoben, gitt die
Ware ats genehmigt.

16.13. Die mangelhafte Lieferung
oder Proben davon sind - sofern
wirtschafttich vertretbar - vom un-
ternehmerischen Kunden an uns zu
retournieren. lm Zusammenhang
mit der Mängetbehebung entste-
hende Transport- und Fahrtkosten
gehen zu Lasten des Kunden. Die
mangethafte Lieferung oder Proben
davon sind - sofern wirtschafttich
vertretbar - vom unternehmeri-
schen Kunden an uns zu retournie-
ren.

16.14. Den Kunden trifft die Ob-
[iegenheit, eine unverzügliche
Mangelfeststellung durch uns zu
ermöglichen.
16.15. Die Gewährteistung ist
ausgeschtossen, wenn die techni-
schen Antagen des Kunden wie et-
wa Zuteitungen, Verkabelungen
u.ä. nicht in technisch einwand-
freiem und betriebsbereitem Zu-
stand oder mit den gelieferten Ge-
genständen nicht kompatibeI sind,
soweit dieser Umstand kausal für
den Mangel ist.
16.16. Keinen Manget begründet
der Umstand, dass das Werk zum
vereinbarten Gebrauch nicht votl
geeignet ist, wenn dies ausschtieß-
[ich auf abweichende tatsächliche
Gegebenheiten von den uns im
Zeitpunkt der Leistungserbri ngung
vorgetegenen lnformationen ba-
siert, weil der Kunde seinen Mit-
wirkungspflichten gemäß Punkt 7.
nicht nachkommt.

17. Haftuns
17.1 . Wegen Verletzung vertragti-
cher oder vorvertragticher Pftich-

ten, insbesondere wegen Unmög-
tichkeit, Verzug etc. haften wir bei
Vermögensschäden nur in Fätlen
von Vorsatz oder grober Fahrtässig-
keit aufgrund der technischen Be-
sonderheiten.
17 .2. Gegenüber unternehmeri -

schen Kunden ist die Haftung be-
schränkt mit dem Haftungshöchst-
betrag einer atlenfatls durch uns
abgeschtossenen Haftpf lichtversi -

cherung.
17.3. Diese Beschränkung gitt auch
hinsichtlich des Schadens an einer
Sache, die wir zur Bearbeitung
übernommen haben. Gegenüber
Verbrauchern gitt dies jedoch nur
dann, wenn dies einzetvertragtich
ausgehandelt wurde.

17 .4. Schadenersatzansprüche un-
ternehmerischer Kunden sind bei
sonstigem Verfall binnen zwei Jah-
re gerichtlich geltend zu machen.

17.5. Der Haftungsausschtuss um-
fasst auch Ansprüche gegen unsere
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüt-
tungsgehitfe aufgrund Schädigun-
gen, die diese dem Kunden - ohne
Bezug auf einen Vertrag ihrerseits
mit dem Kunden - zufügen.

17.6. Unsere Haftung ist ausge-
schlossen für Schäden durch un-
sachgemäße Behandlung oder La-
gerung, Überbeanspruchung,
Nichtbefotgen von Bedienungs- und
I nstallationsvorschriften, fehterhaf-
ter Montage, lnbetriebnahme, War-
tung, lnstandhattung durch den
Kunden oder nicht von uns autori-
sierte Dritte, oder natürtiche Ab-
nutzung, sofern dieses Ereignis
kausal für den Schaden war. Eben-
so besteht der Haftungsausschtuss
für Untertassung notwendiger War-
tungen, sofern wir nicht vertragtich
die Pfticht zur Wartung übernom-
men haben.

17.7. Wenn und soweit der Kunde
für Schäden, für die wir haften,
Versicherungsleistungen durch ei-
ne eigene oder zu seinen Gunsten
abgeschlossen Schadenversicherung
(2. B. Haftpftichtversicherung, Kas-
ko, Transport, Feuer, Betriebsun-
terbrechung und andere) in An-
spruch nehmen kann, verpftichtet
sich der Kunde zur lnanspruchnah-
me der Versicherungsteistung und

beschränkt sich unsere Haftung in-
soweit auf die Nachteile, die dem
Kunden durch die lnanspruchnahme
dieser Versicherung entstehen (2. B.

höhere Versicherungsprämie).

18. Salvatorische Klausel

17.1 . Sottten einzelne Teite dieser
AGB unwirksam sein, so wird da-
durch die Güttigkeit der übrigen
Teile nicht berührt.
17.7. Wir, wie ebenso wie der un-
ternehmerische Kunde, verpftich-
ten uns jetzt schon, gemeinsam -

ausgehend vom Horizont redlicher
Vertragsparteien - eine Ersatzrege-
lung zu treffen, die dem wirt-
schaftlichen Ergebnis der unwirk-
samen Bedingung am nächsten
kommt.
19. Allqemeines
19.1. Es gitt österreichisches
Recht
19.2. Das UN-Kaufrecht ist ausge-
schlossen.

19.3. Erfütlungsort ist der Sitz des
Unternehmens (Kochgasse 1, 3003
Gabtitz).
19.4. Gerichtsstand für atle sich
aus dem Vertragsverhältnis oder
künftigen Verträgen zwischen uns
und dem unternehmerischen Kun-
den ergebenden Streitigkeiten ist
das für unseren Sitz örtlich zustän-
dige Gericht. Gerichtsstand für
Verbraucher, sofern dieser seinen
Wohnsitz im lnland hat, ist das Ge-
richt, in dessen Sprengel der
Verbraucher seinen gewöhntichen
Aufenthatt oder Ort der Beschäfti-
gung hat.

Anmerkungen:

Die vorliegenden AGB wurden entspre-
chend der aktueLl geltenden Gesetzestage

ersteltt. Es wird jedoch darauf verwiesen,
dass alte Angaben trotz sorgfältigster Be-

arbeitung ohne Gewähr erfotgen und eine
Haftung des Autors, des Herausgebers

oder der Wirtschaftskammern Österreichs
ausgeschtossen ist. Eigenständige Ande-
rungen sind möglich, erfotgen jedoch aus-

schtießtich auf eigene Gefahr. Sprachti-
che Formulierungen in männticher Form
gelten gleichermaßen für beide Ge-

schlechter.


